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vom 04.07.2025 zu 1976/J (XXVI1]. GP)
bmi.gv.at

= Bundesministerium
Inneres

Mag. Gerhard Karner
Bundesminister

Herrn

Prasidenten des Nationalrates
Dr. Walter Rosenkranz
Parlament

1017 Wien

Geschaftszahl: 2025-0.385.410
Wien, am 3. Juli 2025
Sehr geehrter Herr Prasident!

Der Abgeordnete zum Nationalrat Alois Kainz hat am 6. Mai 2025 unter der Nr. 1976/J an
mich eine schriftliche parlamentarische Anfrage betreffend ,Auszahlungen aus dem NPO-

Unterstltzungsfonds fiir Freiwillige Feuerwehren” gerichtet.
Diese Anfrage beantworte ich nach den mir vorliegenden Informationen wie folgt:

Zur Frage 1:
e Wie viele Freiwillige Feuerwehren waren bundesweit im Zeitraum 2019 bis 2023 im
Einsatz? (Bitte um Angabe nach Jahren und Bundesland)

a. Wie viele sind es aktuell?

Dies Frage fallt nicht in den Vollzugsbereich des Bundesministeriums fir Inneres. Auf die
Beantwortung der Anfrage 16901/J XXVII. GP der Abgeordneten Klaus Kéchl, Mario Lindner,
Genossinnen und Genossen vom 17. November 2023 (16369/AB XXVII. GP) darf verwiesen

werden.
Zu den Fragen 2, 3 und 7:

e Wie hoch waren die jahrlichen Férdermittel, die den freiwilligen Feuerwehren in den

Jahren 2019 bis 2023 insgesamt zur Verfiigung gestellt wurden?
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e Wie unterscheiden sich die Férderbetrdge der Jahre 2020 bis 2022 (Pandemiejahre) von
jenen des Jahres 2019 (z.B. hinsichtlich Zusammensetzung, Voraussetzungen etc.)?
a. Welche spezifischen Anderungen wurden aufgrund der Pandemie vorgenommen?

* Fiir welche konkreten Zwecke wurden die Férdermittel hauptsdchlich verwendet (z.B.

Ausriistung, Ausbildung)?

Vom Bundesministerium far Inneres wurden der Osterreichische
Bundesfeuerwehrverband und der Landesfeuerwehrverband Vorarlberg geférdert. An

diese wurden insgesamt folgende Forderbetrage ausbezahlt:

2019 173.500,33
2020 89.300,24
2021 135.834,27
2022 183.388,85
2023 130.989,12

Die Forderbetrage der Jahre 2020 bis 2022 unterscheiden sich grundsatzlich nicht von den
Forderungen des Jahres 2019. Die Férderungen bezogen sich auf die Durchfiihrung von
Selbstschutz-Kursen, den Druck eines Feuerwehr-Magazins, Bezugskosten eines
Feuerwehr-Offiziers, Aus- und Weiterbildung von Rettungsteams 2018 aus Vorarlberg,

Veranstaltungen und eine spezielle Feuerwehr-Applikation.

Zu den Fragen 4 bis 6 und 15 bis 24:

e Wie viele Antréige auf Unterstiitzung aus dem NPO-Unterstiitzungsfonds wurden von
Freiwilligen Feuerwehren in den Jahren 2019 bis 2023 gestellt? (Bitte um Angabe nach
Jahren)

a. Wie viele dieser Antrdge wurden bewilligt?
b. Wie viele dieser Antrdge wurden abgelehnt?

e Welche Gesamtsumme wurde aus dem NPO-Unterstiitzungsfonds an Freiwillige
Feuerwehren in den Jahren 2019 bis 2023 ausgezahlt? (Bitte um Angabe nach Jahren)
a. Wie hoch war die durchschnittliche Férdersumme pro Freiwilliger Feuerwehr im

genannten Zeitraum?

e Welcher Anteil der gesamten NPO-Férdermittel entfiel auf die Freiwilligen
Feuerwehren im Vergleich zu anderen Non-Profit-Organisationen?

e Wie hoch waren die durchschnittlichen jéhrlichen Betriebskosten (z.B. fiir Ausriistung,
Instandhaltung, Ausbildung etc.) der Freiwilligen Feuerwehren in den Jahren 2019 bis
2023?
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Wie haben sich diese Kosten im Vergleich zum Vor-Corona-Niveau 2019 veréindert?
Welche pandemiebedingten Zusatzkosten sind im Zeitraum 2020 bis 2022 angefallen
(z.B. fiir Schutzausriistung, Desinfektion, Testungen, zusdtzliche Einsatzstunden)?

Wie hoch waren die pandemiebedingten Ausgaben im Zeitraum 2020 bis 2022 der
Freiwilligen Feuerwehren, die vom Bund riickerstattet wurden?
Gab es wéihrend der Pandemie eine Erh6hung der Einsatzhdufigkeit oder - dauer?

a. Wenn ja, wie hoch waren die daraus resultierenden Zusatzkosten?

Wie stark haben sich die Kosten fiir Einsatzbereitschaft verdndert?

Welche Einnahmenausfille entstanden den Freiwilligen Feuerwehren wdhrend der
Pandemie 2020 bis 2022 aufgrund abgesagter Veranstaltungen?

Wurden diese Einnahmenausfille durch 6ffentliche Férdermittel kompensiert?

a. Wenn ja, in welcher Hbhe?

Welche langfristigen Mehrkosten sind nach 2022 entstanden, weil wéhrend der
Pandemie notwendige Investitionen oder Ausbildungen verschoben wurden?

Wie hoch waren etwaige Kosten fiir die Gewinnung oder Riickgewinnung von

Freiwilligen, die ihre Tdtigkeit wéhrend der Pandemie beendet habe

Die Beantwortung dieser Fragen fallt nicht in den Vollzugsbereich des Bundesministeriums

flr Inneres.

Zur Frage 8:

Kam es zu unrechtmdflig ausgezahlten Forderbetréigen in den Jahren 2019 bis 2023?

a. Wenn ja, in welcher Héhe und in welchem Zeitraum?

b. Wenn ja, an wen?

c. Wenn ja, wurden unrechtmdfig ausgezahlte Fordergelder wieder zuriickgefordert
und auch zuriickgezahlt?

d. Wenn ja, wie konnten die Férderungen unrechtmdfig bezogen wurden?

Nein.

Zur Frage 9:

Liegen Ilhrem Ministerium Evaluierungen vor, inwiefern die bereitgestellten
Férdermittel zur Aufrechterhaltung oder Verbesserung der Einsatzbereitschaft der

Freiwilligen Feuerwehren beigetragen haben?

Forderungen des Bundesministeriums fir Inneres werden regelmaRig evaluiert.
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Zur Frage 10:
e Welche Kontrollmechanismen sind vorgesehen, um sicherzustellen, dass die

Férdermittel zweckgebunden und effizient verwendet werden?

GemaR den ,Allgemeinen Rahmenrichtlinien fir die Gewahrung von Forderungen aus
Bundesmitteln” (ARR 2014) wird bei jeder Forderung die ordnungsgemaRRe und
zweckentsprechende Verwendung der Foérdermittel auf Basis eines Sachberichts und eines
zahlenmaBigen Nachweises einschlieflich der Zahlungsbelege geprift, wobei diese
Priifung im Sinne der Trennung von Vergabe und Kontrolle durch eine andere

Organisationseinheit durchgefiihrt wird als jener, die die Férderung gewahrt hat.

Zur Frage 11:

e Wurden bei der Vergabe oder Verwendung der Férdermittel sonstige
Unregelmdfligkeiten festgestellt?
a. Wenn ja, welche?

b. Wenn ja, mit welchen Konsequenzen?

Im Zuge der Kontrolle der Verwendungsnachweise kann es zu Berichtigungen von
Fordersummen kommen, die in der Folge korrigiert werden. Dariber hinaus wurden keine

UnregelmaRBigkeiten festgestellt.

Zur Frage 12:
e Welche zusdtzlichen staatlichen UnterstiitzungsmafSnahmen wurden den Freiwilligen
Feuerwehren wihrend der Pandemie angeboten?

a. Werden diese Unterstlitzungen nach wie vor angeboten?

Aus Anlass der Pandemie wurden den Feuerwehren vom Bundesministerium flr Inneres

keine zusatzlichen UnterstiitzungsmalRnahmen angeboten.

Zur Frage 13:
e Wie wurde sichergestellt, dass es zu keiner Doppelférderung oder Uberschneidung mit

anderen Hilfsprogrammen kam?

Es werden zu dem Zweck Abfragen im Transparenzportal vorgenommen. Zudem wird den
Forderwerbern eine entsprechende Mitteilungspflicht auferlegt. GemaR den ARR 2014
haben haushaltsfihrende Stellen oder Abwicklungsstellen zudem bei Verdacht des
Vorliegens unerwiinschter Mehrfachférderungen andere in Betracht kommende

Forderungsgeber zu verstandigen.
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Zur Frage 14:
e Welche Mafsnahmen plant Ihr Ministerium, um die finanzielle Resilienz der Freiwilligen

Feuerwehren fiir zukiinftige Krisensituationen zu stdrken?

Das Feuerwehrwesen bzw. die Freiwilligenpolitik stellen keinen Gegenstand der
Vollziehung des Bundesministeriums fiir Inneres dar. Uber die vorerwdhnten Férderungen
hinaus, die nach MaRgabe budgetarer Moglichkeiten weiterhin gewahrt werden kénnen,
sind im Bereich des Bundesministeriums fir Inneres daher keine weiteren MaBnahmen

geplant.

Gerhard Karner

5von5

www.parlament.gv.at



6 von

Datum/Zeit 2025-07-04T14:00:07+02:00

Aussteller-Zertifikat CN=a-sign-corporate-07,0U=a-sign-corporate-07,0=A-Trust Ges. f.
ussteller-Zertiika Sicherheitssysteme im elektr. Datenverkehr GmbH,C=AT

Serien-Nr. 148769640

Informationen zur Priifung des elektronischen Siegels bzw. der elektronischen
Signatur finden Sie unter:

Prifinformation https://www.signaturpruefung.gv.at. Eine Verifizierung des Ausdruckes kann bei der
ausstellenden Behdrde/Dienststelle erfolgen.
Hinweis Dieses Dokument wurde amtssigniert.

Unterzeichner | Par| ament sdi r ekt i on

Datum/Zeit-UTC| 2025- 09- 06 T06: 17: 07+02: 00

Jufu

Prufinformation Dieses Dokument wurde elektronisch besiegelt.
Informationen zur Prufung des elektronischen
Siegels und des Ausdrucks finden Sie unter:
https://www.parlament.gv.at/siegel

www.parlament.gv.at




		2025-07-04T14:00:07+0200
	BMI-TRUSTCENTER
	Amtssignatur gemäß § 19 E-Government-Gesetz (E-GovG). Informationen zur Prüfung finden Sie unter http://www.signaturpruefung.gv.at


		2025-09-06T06:17:07+0200
	Parlamentsdirektion




